
Beschluss: 
 
Der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid wird für die Veranstaltung „After School Party“ am 14.07.2010 
nachträglich ein Zuschuss in Höhe von bis zu 500,00 EUR, höchstens jedoch 50 % der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten, gewährt. 
 


